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A Allgemeine Begründung 

1. Planungserfordernis  

Die SRE Bau und Betriebs GmbH & Co. KG, Kreichwichstraße 5, 92342 Freystadt         

beabsichtigt im Gemeindegebiet von Berngau, konkret westlich von Röckersbühl, eine 

Photovoltaik-Freiflächenanlage zu errichten.  

 

Das Planungsgebiet befindet sich in einem im Sinne des Erneuerbare-Energien-Geset-

zes (EEG) 2017 „landwirtschaftlich benachteiligten Gebiet“, wodurch die Voraussetzun-

gen für eine Förderfähigkeit gegeben sind. Geplant ist eine PV-Anlage mit einer mögli-

chen Gesamtleistung von bis zu 5.096 kWp.  

 

Der Gemeinderat von Berngau unterstützt das Ziel von Bund und Land, den Anteil der 

Erneuerbaren Energien bei der zukünftigen Energiebereitstellung deutlich auszubauen 

und hierdurch den CO2-Ausstoß zu verringern und damit gleichzeitig auch ortsansäs-

sige Landwirte zu unterstützen. 

 

Er hat daher beschlossen, das Verfahren zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen     

Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan zur Ausweisung eines Sonderge-

bietes (gem. § 11 BauNVO) mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächenan-

lage“ einzuleiten und parallel hierzu den Flächennutzungsplan zu ändern.  

2. Lage des Planungsgebiets und örtliche Situation 

Allgemeine Beschreibung 
 
Das Plangebiet liegt im südwestlichen Gemeindegebiet von Berngau im Landkreis     

Neumarkt i.d.Opf., Regierungsbezirk Oberpfalz. Es umfasst die Fl.Nr. 353, Gemarkung 

Röckersbühl, und weist eine Gesamtfläche von etwa 4,2 ha auf. 

 
 
Örtliche Gegebenheiten 
 
Das Flurstück liegt ca. 790 m westlich von Röckersbühl und direkt neben der Staats-
straße 2238. Es ist nahezu eben. Die Fläche ist aktuell in landwirtschaftlicher Nutzung, 
ebenso wie die Flächen in der Umgebung. Entlang der Straße befindet sich eine 
Baumreihe. Im Nordosten quert eine 110kV-Freileitung das Gebiet. 
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3. Planungsrechtliche Voraussetzungen und Vorgaben 

Die gesetzliche Grundlage liefern das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 03.11.2017 sowie die Bayerische Bauordnung (BayBO)in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 in der jeweils aktuell gültigen Fassung. 

Gemäß § 2 BauGB ist für die Planung eine Umweltprüfung durchzuführen. Der dafür 

erforderliche Umweltbericht (§ 2a) ist Bestandteil dieser Begründung (vgl. Teil B). 

 
Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) regelt die Aufstellung von Grünordnungs-

plänen (GOP) als Bestandteil von Bebauungsplänen. Das Baugesetzbuch (BauGB) re-

gelt vor allem in § 1a und § 9 Abs. 1 Nrn. 15, 20 und 25 Fragen, die den GOP betref-

fen. 

 

Die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie des Umweltschutzes 

werden im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan in 

der Abwägung berücksichtigt und durch entsprechende Maßnahmen umgesetzt. 

 
 
Landesentwicklungsprogramm – Regionalplan 
 

Folgende Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) 

(Teilfortschreibung vom 01.06.2023), sind für die vorliegende Planung von Relevanz 

bzw. zu beachten: 

- 1.3.1 Klimaschutz (G): Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung ge-

tragen werden, insbesondere durch […] die verstärkte Erschließung, Nutzung und 

Speicherung erneuerbarer Energien […]. 

- 5.4.1 Erhalt land- und forstwirtschaftlicher Nutzflächen (G): Land- und forstwirt-

schaftlich genutzte Gebiete sollen in ihrer Flächensubstanz erhalten werden. Ins-

besondere für die Landwirtschaft besonders geeignete Flächen sollen nur in dem 

unbedingt notwendigen Umfang für andere Nutzungen in Anspruch genommen 

werden. 

- 6.2.1 Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien (Z): Erneuerbare Energien sind 

dezentral in allen Teilräumen verstärkt zu erschließen und zu nutzen. 

- 6.2.3 Photovoltaik […] (G): Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen vorzugsweise 

auf vorbelasteten Standorten realisiert werden. An geeigneten Standorten soll auf 

eine Vereinbarkeit der Erzeugung von Solarstrom mit anderen Nutzungen dieser 

Flächen, insbesondere der landwirtschaftlichen Produktion sowie der Windener-

gienutzung, hingewirkt werden. 

- 7.1.3 Erhalt freier Landschaftsbereiche (G): In freien Landschaftsbereichen soll 

der Neubau von Infrastruktureinrichtungen möglichst vermieden und andernfalls 

diese möglichst gebündelt werden. Durch deren Mehrfachnutzung soll die Bean-

spruchung von Natur und Landschaft möglichst vermindert werden. Unzerschnit-

tene verkehrsarme Räume sollen erhalten werden. 

 

Gemäß Begründung zu 3.3 „Vermeidung von Zersiedelung – Anbindegebot“ sind Frei-

flächen-Photovoltaikanlagen keine Siedlungsflächen, die unter das Anbindegebot fal-

len. Darüber hinaus sind weitere Ziele und Grundsätze der Freiraumstruktur zu beach-

ten. 
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Der Regionalplan (11) (Region Regensburg) hat zur Nutzung erneuerbarer Energien 

formuliert, dass in allen Teilräumen die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien an-

gestrebt werden soll (2.1.1). 

Planausschnitt aus der Karte 3 „Landschaft und Erholung“ (roter Kringel) 

 

Für das Plangebiet werden im Regionalplan keine Aussagen getroffen. Für den Pla-

nungsraum bestehen keine entgegenstehenden Darstellungen hinsichtlich der Nutzung 

als Photovoltaik-Standort. 

 

 

Durch die Freileitung und die Staatsstraße besteht eine technische Vorbelastung der 

Fläche, sodass dem Grundsatz 6.2.3 des LEP entsprochen wird. 

 

 

Schutzgebiete des Naturschutz- und Wasserrechts 

 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb festgesetzter Schutzgebiete des Naturschutz- 

und des Wasserrechts. Entlang der Staatsstraße, außerhalb des Geltungsbereichs, lie-

gen zwei Biotope der bayerischen Biotopkartierung. 

 

Direkt westlich an den Geltungsbereichs grenzt die Wiesenbrüterkulisse des Kiebitz an. 
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Flächennutzungsplan - Landschaftsplan 

 
Die Gemeinde Berngau verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan mit Land-

schaftsplan. Der Flächennutzungsplan stellt im Bereich des Plangebietes Fläche für die 

Landwirtschaft (Acker und Grünland) dar.  

Abb. Geltungsbereich Planvorhaben im wirksamen FNP (maßstabslos) 

 

Da die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen und Gebietseinstufungen mit den 

Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes nicht übereinstimmen, wird die-

ser im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauGB geändert. Entsprechend den ge-

planten Festsetzungen des Bebauungsplanes wird darin ein Sondergebiet Zweckbe-

stimmung „Photovoltaik“ mit randlichen Ausgleichsflächen dargestellt.  



Gemeinde Berngau  5 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan   

„SO Photovoltaik Hasenäcker“ 

 
 

4. Begründung der Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften 

4.1 Art und Maß der baulichen Nutzung, Baugrenzen 

Als Art der baulichen Nutzung wird ein Sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 2 

BauNVO mit Zweckbestimmung „Photovoltaikanlage“ festgesetzt. 

 

Als Maß der baulichen Nutzung wird eine Grundflächenzahl von 0,6 gemäß § 19 

BauNVO festgesetzt. Damit wird der Anteil des Grundstücks, der von baulichen Anla-

gen (aufgeständerte Photovoltaikanlagen und bauliche Nebenanlagen wie Wechsel-

richter, Trafo, Speicher, Unterstand für Weidetiere etc.) überdeckt werden darf, auf ein 

für die solarenergetische Nutzung notwendiges Maß beschränkt. Die baulichen Neben-

anlagen dürfen hiervon max. 400 m² ausmachen.  

Die Art der baulichen Nutzung wird räumlich gesteuert. Die fest installierten, aufgestän-

derten Photovoltaikanlagen einschließlich Wechselrichter sind innerhalb des großflä-

chigen Sondergebietes (SO1) zulässig, wohingegen sich bauliche Nebenanlagen 

(Trafo, Speicher, Unterstand für Weidetiere etc.) ausschließlich auf den nordöstlichen 

Bereiche, außerhalb der Freileitungstrasse und von potentiellen Fließwegen bei Stark-

regen (gem. Hinweiskarte „Oberflächenabfluss und Sturzflut“ im Umweltatlas Bayern) 

konzentrieren (Sondergebiet 2 (SO2)). 

Die maximale Höhe der baulichen Anlagen (aufgeständerte Photovoltaikanlagen und 

bauliche Nebenanlagen) wird auf max. 3,5 m über natürlichem Gelände beschränkt 

(bei Gebäuden gilt die Firsthöhe), um die Fernwirkungen durch die Anlage zu begren-

zen, einzig Kameramasten dürfen diese Höhe aufgrund ihrer Überwachungsfunktion 

auf bis zu 8 m überschreiten.  

 

Des Weiteren ist eine Baugrenze festgesetzt, innerhalb derer die zulässigen baulichen 

Anlagen entsprechend der o.g. Gliederung in SO1 und SO2 errichtet werden dürfen. 

Einfriedungen dürfen auch außerhalb der Baugrenze errichtet werden.  

 

Die Baugrenze hält einen Abstand von 3 m zur Außengrenze des Sondergebietes, so 

dass eine Umfahrung der baulichen Anlagen problemlos möglich ist. 
 

 

Auflagen und Hinweise der Deutschen Bahn AG 

 

Durch das Planungsgebiet verläuft die planfestgestellte 110-kV-Bahnstromleitung Nr. 

400 Abzw. - Uw Mörlach im Bereich der Maste Nr. 15 bis 17, deren Bestand und Be-

trieb zur Aufrechterhaltung der Bahnstromversorgung auf Dauer gewährleistet sein 

muss (vgl. Planzeichnung). Die Errichtung von Solarmodulen innerhalb des Schutz-

streifens der Freileitung bedarf daher der Abstimmung mit dem Leitungsträger (DB 

Energie GmbH). Die Auflagen und Hinweise der Deutschen Bahn AG gemäß deren 

Stellungnahme vom 11.02.2025 zur Versorgungsleitung inkl. Schutzstreifen sind dar-

über hinaus zu beachten, diese sind als Anlage Bestandteil der Begründung. 

4.2 Sonstige Festsetzungen zur Bestimmung der Zulässigkeit des Vorhabens  

Die sonstigen Festsetzungen zur Bestimmung der Zulässigkeit des Vorhabens zielen 

neben den Festsetzungen zur Höhe der baulichen Anlagen (s.o.) und zur Grünordnung 

(vgl. Punkt 8 weiter unten) darauf ab, die technische Überprägung der Landschaft und 

die mit der Bebauung verbundenen standörtlichen Veränderungen soweit möglich zu 

reduzieren. 
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Folgende Maßnahmen sind hierzu festgesetzt: 

- Es sind ausschließlich reflexionsarme Solarmodule in starrer Aufstellung zulässig. 

- Gebäude sind mit Pultdach oder Satteldach (Neigung max. 30°) zu versehen.         

Außenwände sind zu verputzen (keine grellen Farbtöne) oder mit Holz zu verscha-

len. Metallstationen sind ausschließlich in nichtreflektierenden, gedeckten Farben 

zulässig.  

- Einfriedungen sind dem natürlichen Geländeverlauf anzupassen und nur in trans-

parenter Ausführung (Maschendraht, Drahtgitter) bis zu einer Höhe von 2,5 m über 

Oberkante Gelände zulässig. Die Zäune sind so anzulegen, dass durchgehend ein 

Freihalteabstand zwischen Gelände und Zaununterkante von 20 cm als Durchlass 

für Kleintiere eingehalten wird. Sockel sind unzulässig. 

- Aufschüttungen sind, soweit nicht unmittelbare Folge von Abgrabungen, vom 

Grundsatz her zu vermeiden und nur ausnahmsweise in untergeordneter Weise   

zulässig. 

- Werbeanlagen sowie Außenbeleuchtungen sind generell ausgeschlossen. 

Informationstafeln bis zu 4 m² Gesamtgröße sind zulässig. 

5. Erschließung 

Verkehrliche Erschließung 

Das Planungsgebiet kann über die bestehenden Flurwege von Süden und Norden aus 

konfliktfrei erschlossen werden. Die Erschließung durch Flurwege ist aufgrund der fest-

gesetzten Art der Nutzung ausreichend. Die Zufahrt auf das geplante Sondergebiet 

wird durch die Festsetzung einer privaten Verkehrsfläche zwischen den geplanten ein-

grünenden Ausgleichsflächen/-maßnahmen gesichert. Es werden durch Wegeerschlie-

ßungen keine zusätzlichen Versiegelungen oder Befestigungen vorgenommen. Die 

Binnenerschließung ist ausschließlich in unbefestigter und begrünter Weise auszufüh-

ren. Eine direkte Zufahrt über die Staatsstraße ist ausgeschlossen. 

 

 

Einspeisung 

Für die Netzeinspeisung ist geplant, den geplanten Solarpark Hasenäcker an die be-

stehende Stromleitung des Solarparks Erlenbrunnen, der sich ca. 2 km in nordöstlicher 

Richtung befindet, mit anzuschließen. 

 

 

Ver- und Entsorgung 

Da die Flächen zwischen und unter den Modultischen unversiegelt bleiben, soll das 

(über die Modultische) anfallende Niederschlagswasser weiterhin flächig vor Ort über 

die belebte Oberbodenzone versickern. Die Sammlung und Einleitung von Oberflä-

chenwasser in einen Vorfluter ist nicht erforderlich und nicht geplant (siehe B 4.4).  

6. Wasserwirtschaft 

Infolge von außergewöhnlichen und extremen Starkregenereignissen kann es auch 

weit ab von Gewässern zu Überflutungen durch Oberflächenabfluss und Sturzfluten 

kommen. Vom Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) wurde hierzu die Hinweiskarte 

Oberflächenabfluss und Sturzflut veröffentlicht. Sie basiert auf einer Analyse von Daten 

zur Topografie und zeigt auf dieser Grundlage potenzielle Fließwege und 
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Aufstaubereiche. In der Hinweiskarte Oberflächenabfluss und Sturzflut des LfU sind im 

Bereich des Bebauungsplans ein potenzieller Fließweg mit erhöhtem Abfluss im Nord-

westen und ein potenzieller Fließweg mit mäßigem Abfluss im östlichen Randbereich 

kartiert (vgl. Kartenausschnitt im Kapitel 4.4 „Wasser“ im Umweltbericht). 

 

Die Lage von Gebäuden (Trafo-Stationen, Speicheranlagen) wird außerhalb von Berei-

chen mit erhöhtem Oberflächenabfluss innerhalb des SO2 im Nordosten des Plange-

bietes verortet. Der in der Hinweiskarte dargestellte Bereich mit mäßigem Abfluss im 

östlichen Randbereich entlang der St 2238 wird hiervon nicht berührt, da im Randbe-

reich ein Begrünungstreifen festgesetzt wird und der Hauptabfluss in diesem Bereich 

topographisch bedingt (vgl. Höhenlinien im Bebauungsplan) vsl. über den etwas weiter 

östlich verlaufenden Wirtschaftsweg (gleichzeitig Radweg) sowie insbesondere den 

Entwässerungsgraben entlang der St 2238 erfolgen wird. Im Bereich mit erhöhtem Ab-

fluss im nordwestlichen Geltungsbereich (Bereich westlich der Freileitung) sind nur auf-

geständerte Photovoltaikanlagen inkl. Wechselrichter zulässig, die den Abfluss nicht 

wesentlich behindern. 

7. Immissionsschutz 

7.1 Blendwirkungen 

Mit dem Betrieb der Anlage sind optische Immissionen aufgrund von Blendwirkungen 

durch Reflexionen des Sonnenlichts von den Modulen verbunden. Diese werden durch 

die Verwendung von reflexionsarmen Solarmodulen reduziert. 

Gemäß § 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) sind Immissionen als 

schädliche Umwelteinwirkungen zu werten, sofern sie nach Art, Ausmaß oder Dauer 

geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die 

Allgemeinheit oder für die Nachbarschaft herbeizuführen. 

Gemäß dem Hinweispapier der LAI zu Lichtimmissionen erfahren Immissionsorte, die 

sich weiter als ca. 100 m von einer Photovoltaikanlage entfernt befinden, erfahrungs-

gemäß nur kurzzeitige Blendwirkungen. Lediglich bei ausgedehnten Photovoltaikparks 

könnten auch weiter entfernte Immissionsorte noch relevant sein. 

Aufgrund der Lage der Anlage, Bestandsgehölzen und der Abstände des Geltungsbe-

reiches zu den Orten in der Umgebung (Röckersbühl ca.790 m westlich, Wolfsricht ca. 

960 m, Möning (Stadt Freystadt) ca. 1km) können erhebliche Blendwirkungen für die 

Allgemeinheit oder Anwohner aus Sicht der Gemeinde ausgeschlossen werden.  

7.2 Lärmimmissionen 

Erfahrungswerte zeigen, dass Wechselrichterstationen incl. Ventilatoren zu beachtende 

Lärmquellen darstellen können. Die Wechselrichterstationen haben daher dem Stand 

der Technik zu entsprechen und sind mit Schallschutzmaßnahmen wie Kulissenschall-

dämpfer in den Zu- und Abluftöffnungen auszustatten, um Lärmimmissionen an der 

nächstgelegenen schützenswerten Wohnbebauung aber auch im Hinblick auf die land-

schaftliche Lage zu minimieren. 

8. Denkmalschutz 

In der unmittelbaren Umgebung des Geltungsbereichs befinden sich keine Bau- oder 

Bodendenkmale. Eventuell zutage tretende Bodendenkmäler unterliegen der 
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Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denk-

malschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 DSchG.  

9. Grünordnung und Eingriffsregelung 

9.1 Gestaltungsmaßnahmen  

Unmittelbar randlich des geplanten Sondergebiets werden Flächen zu Begrünungsbin-

dung festgesetzt.  

Vorgesehen ist die Anpflanzung von Sträuchern, in Richtung des angrenzend verlau-

fenden Radweges im Nordosten, Osten und Südosten in abschirmender Weise durch 

die Anlage von Niederhecken, im Nordwesten, Westen und Südwesten, in Richtung 

von nachgewiesenen, auf Kulissen empfindlich reagierenden Feldvogelarealen in sehr 

lockerer Weise durch die Anlage von niedrigen Einzelsträuchern und kleinen Strauch-

gruppen. Verwendet werden ausschließlich standortgerechte, heimische Arten aus dem 

Wuchsgebiet 5.1 („Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und Mittel-

fränkisches Becken“). Weiterhin ist die Entwicklung von artenreichen Gras-Krautsäu-

men durch Einbringen einer Regiosaatgutmischung für Säume trockenwarmer Stand-

orte (Ursprungsgebiet 12 Fränkisches Hügelland) und anschließende Pflege durch ab-

schnittsweise Mahd von ca. 50 % der Fläche im Herbst jeden Jahres (mit Mahdgutab-

fuhr) vorgesehen.  

Die Maßnahmen dienen dazu, die geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage in die um-

liegende Landschaft einzubinden. Zur Bundesstraße besteht darüber hinaus durch Be-

standsgehölze bereits eine Eingrünung.  

 

Artenliste standortgerechter heimischer Sträucher 

Cornus sanguinea Hartriegel 

Corylus avellana Haselnuss 

Crataegus laevigata/ 

monogyna Weißdorn 

Euonymus europaea Pfaffenhütchen 

Ligustrum vulgare Liguster 

Lonicera xylosteum Heckenkirsche 

Prunus spinosa Schlehe* 

Rosa canina Hundsrose* 

Salix caprea Salweide 

Sambucus nigra Holunder 

Viburnum lantana Wolliger Schneeball 

* entlang der westlichen Grenze bevorzugt zu verwendende Arten 

 

Zusätzlich werden auch die nicht bebauten Flächen des Sondergebietes, d.h. die offe-

nen Bereiche zwischen und unter den Modultischen als extensiv genutztes, blütenrei-

ches Grünland angelegt. Zur Pflege ist Beweidung zu bevorzugen. Nach Möglichkeit ist 

das Grünland als Wechselbrache zu entwickeln, dazu erfolgt ab dem dritten Jahr die 

Mahd in jährlich wechselnden Streifen. 30% der Brachestreifen sollten über den Winter 

stehen bleiben. Dadurch werden zusätzlich Habitatstrukturen für (Klein-)Tiere geschaf-

fen. Die weiteren Gestaltungsmaßnahmen zur Berücksichtigung der Umweltbelange 

sind im nächsten Kapitel unter Punkt „Eingriffsminimierung“ aufgelistet.  
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9.2 Eingriffsermittlung 

Die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft werden im Rahmen der gemeind-
lichen Abwägung berücksichtigt. Die weitere Ermittlung und Beschreibung der Auswir-
kungen des Vorhabens und der Eingriffe befindet sich im Teil B Umweltbericht. 
 
 

Eingriffsminimierung 

 

Neben der Schaffung von Ausgleichsflächen erfolgt die Berücksichtigung der Belange 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch folgende festgesetzte Maßnah-

men: 

- Entwicklung von Extensivgrünland innerhalb des Sondergebietes (vorzugsweise Bewei-

dung) bzw. Entwicklung von Wechselbrache 

- Verwendung von standortgemäßem, autochthonem Saatgut bei Nachsaaten 

- Beschränkung der max. Höhe baulicher Anlagen 

- Verwendung kleintierdurchlässiger Zäune; Lage der Einfriedung innerhalb des Sonderge-

bietes, konkret zwischen PV-Anlage und eingrünender Sträucher 

- geringe Bodeninanspruchnahme durch Verankerung der Module durch Ramm- oder 

Schraubfundamente 

- Versiegelung durch Gebäude als Nebenanlagen bis max. 400 qm 

- Zufahrt und interne Erschließungswege ausschließlich in unbefestigter und begrünter 

Weise 

- Versickerung des (über die Module) anfallenden Niederschlagswassers vor Ort 

- Reinigung der PV-Module unter Ausschluss von grundwasserschädigenden Chemikalien  

 

 

Ermittlung des Eingriffs und Bewertung der Eingriffsfläche 
 
Zur Ermittlung der Eingriffsintensität wurde der Vegetationsbestand erhoben und die 

Funktionen des Geltungsbereiches für den Schutz der Naturgüter bewertet.  

Die Eingriffsbewertung erfolgt gem. Leitfaden zur Eingriffsregelung des Bayerischen 

Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen „Bauen im Einklang mit 

Natur und Landschaft“. 

 

 

Bewertung der Eingriffsfläche  

 

Schutzgut Bestand mit Bewertung (und Einstufung lt. Leitfaden StMLU) 

Arten und Lebensräume intensiv genutzter Acker und Intensivgrünland 

geringe Bedeutung 

Boden anthropogen überprägter Boden mit geringer bis mittlerer  

Ertragsfunktion, geringe bis mittlere Bedeutung 

Wasser Flächen mit hohem Grundwasserflurabstand, versickerungsfähig, 

geringe Bedeutung 

Klima und Luft Flächen mit Kaltluftentstehung ohne Zuordnung zu  

 Belastungsgebieten, geringe Bedeutung  
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Landschaft konventionelle Ackernutzung in intensiv bewirtschafteter Land-

schaft mit Gehölzstrukturen im Osten, Vorbelastung, durch Freilei-

tung und Staatsstraße, geringe Bedeutung 

Gesamtbewertung Flächen mit geringer (bis mittlerer) Bedeutung für Naturhaushalt 

und Landschaftsbild 

 

 

Ermittlung Eingriffsschwere 

 

Der Bebauungsplan setzt zwar eine GRZ von 0,6 fest, was gemäß dem o.g. Leitfaden 

prinzipiell einen hohen Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad bedeutet. Da die GRZ im 

vorliegenden Fall aber weitgehend die von den Modultischen überschirmte Fläche wi-

derspiegelt, die weitgehend unversiegelt bleiben und als Extensivgrünland entwickelt 

werden, ist die Eingriffsschwere insgesamt gering. 

 

 

Festlegung des Kompensationsfaktors 

 

Gemäß dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren vom 

05.12.2024 zur Bauplanungsrechtlichen Eingriffsregelung von Freiflächen-Photovoltaik-

anlagen ist bei der Einhaltung der nachfolgend aufgeführten Kriterien kein naturschutz-

fachlicher Ausgleich erforderlich: 

 

Kriterium Berücksichtigung  

Allgemeine Voraussetzungen 

Ausgangszustand Anlagenfläche 

- ≤ 3 WP gem. Biotopwertliste 

- und geringe naturschutzfachliche Bedeu-

tung für Naturhaushalt 

Ausgangszustand  

A11 (2 WP) und G11 (3 WP) 

Bewertung Naturhaushalt s.o.: geringe  

Bedeutung 

Vorhaben ist PV-Freiflächenanlage 

- Keine Ost-West ausgerichteten Anlagen 

- Modulgründung mit Rammpfählen 

- Modulunterkante bis Boden >= 80 cm 

Vgl. Festsetzung B.1.1 

- vgl. C.1 

- vgl. B.4.5 

- vgl. C.1 

Grundsätzliche Vermeidungsmaßnahmen 

Geeignete Standortwahl Fläche innerhalb geeignete Bereiche  

(Vgl. Energie-Atlas Bayern, Planungsgrund-

lagen: PV-Freiflächenkulisse) 

Aussparen von naturschutzfachlich wert- 

vollen Bereichen 

Keine Schutzgebiete oder geschützten  

Bestandteile im Plangebiet 

Beachtung bodenschutzgesetzlicher  

Vorgaben 

Vgl. E.3 

Keine Düngung/Pflanzenschutzmittel auf An-

lagenfläche 

Vgl. B.5.3 

Durchlässigkeit Zaunanlage 

- mind. 15 cm Abstand zum Boden 

- Durchlasselemente 

- Ggf. Bereitstellung von Wildkorridoren 

 

- Vgl. C.3 

- Aufgrund der Größe der Anlage und ausrei-

chend Freifläche zur Umwanderung der 

Anlage sind keine Planung von Durchlas-

selementen erforderlich  
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Anwendungsfall 1 

- Anlagengröße ≤ 25 ha 

- Versiegelung auf Anlagenfläche ≥ 2,5 % 

- Größe Geltungsbereich: 4,2 ha 

- Versiegelung (Zufahrt + Nebenanlagen): 

1,01 % 

Ergebnis 

Die erforderlichen Kriterien zur Durchführung der Planung ohne naturschutzfachlichen Aus-

gleich werden eingehalten, somit ist kein naturschutzfachlicher Ausgleich erforderlich 

9.3 Ausgleichsflächen 

Ein naturschutzfachlicher Ausgleich ist nicht erforderlich. 

 

Zum Ausgleich der Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind Flächen mit Begrü-

nungsbindung festgesetzt: 

 

- Entwicklung von artenreichen Gras-Krautsäumen durch Extensivierung bzw. Ein-

bringung einer Regiosaatmischung für Säume trockenwarmer Standorte (Ur-

sprungsgebiet 12 Fränkisches Hügelland) und Erhaltung durch abschnittsweise 

Mahd von ca. 50 % der Fläche im Herbst jeden Jahres. 

 

- Pflanzung einzelner Sträucher und Strauchgruppen. Verwendung standortgerech-

ter, heimischer Arten, Wuchsgebiet 5.1 („Süddeutsches Hügel- und Bergland, 

Fränkische Platten und Mittelfränkisches Becken“). Artenliste: s. 8.1 Gestaltungs-

maßnahmen 

10. Artenschutzprüfung 

Im Rahmen der avifaunistischen Kartierung zur speziellen artenschutzrechtlichen Prü-

fung (Büro für Ornitho-Ökologie, Juli 2025) wurde ein Revier der Feldlerche ermittelt, 

welches aufgrund der geplanten Errichtung der PV-Anlage beansprucht wird und ggf. 

verloren geht.  

Weiterhin wurde innerhalb des 100 m-Abstands um den Geltungsbereich ein weiteres 

Revier der Feldlerche, ein Schafstelzenrevier sowie ein Rebhuhn-Brutpaar festgestellt.  

„Feldlerchen und Schafstelzen können in unmittelbar Nähe des Zaunes von Freiflä-

chenphotovoltaikanlagen und bei Anlagen mit größerem Reihenabstand auch zwischen 

den Modulen brüten (PESCHEL & PESCHEL 2023, LfU 2022, BANDELT ET AL. 2020, 

PESCHEL ET AL. 2019, RAAB 2015, KNIPFER & RAAB 2013, LIEDER UND LUMPE 

2011). Für das Feldlerchenrevier, dessen Zentrum von der nordwestlich Ecke des ge-

planten Solarparks etwa 40 Meter entfernt ist, sind keine bedeutenden negative Aus-

wirkungen auf die Habitatqualität zu erwarten. Lediglich ist eine geringfügige Verlage-

rungen des Brutplatzes vom Zaun des Solarparks weg anzunehmen. Bei Anlage von 

kräuterreichen Säumen um den Solarpark ist im Gegenzug mit einer Verbesserung des 

Nahrungsangebotes zu rechnen. 

Da Schafstelzen höhere Strukturen, wie Zäune und Büsche am Rande von Solarparks, 

gerne als Singwarten nutzen, wäre die Realisierung des Vorhabens für das Schafstel-

zenrevier innerhalb des 100 Meter Puffers sogar als Habitatverbesserung zu werten.  

Noch stärker könnte das Rebhuhn vom Bau des Solarparks profitieren, da diese Art, 

wie keine andere unter der Strukturverarmung in der Agrarlandschaft leidet.  
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Die nächstgelegenen Kiebitzvorkommen sind über 300 Meter vom geplanten Solarpark 

entfernt (Abb. 13). Negative Auswirkungen auf diese Kiebitzvorkommen können ausge-

schlossen werden.“ (vgl. saP 2025, S. 8f.) 

 

Zur Vermeidung einer Kulissenwirkung beschränkt sich die Eingrünung auf die Ent-

wicklung von artenreichen Gras-Krautsäumen mit einzelnen Sträuchern bzw. Strauch-

gruppen. 

 

Als artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme ist die Ausführung der Baumaß-

nahme entweder außerhalb der Brutzeit von Vogelarten zwischen 11. September und 

15. März durchzuführen oder ganzjährig, sofern durch eine fachkundige Person sicher-

gestellt wird, dass keine aktiven Niststätten vorhanden sind und artenschutzrechtliche 

Verbotstatbestände im Sinne des § 44 BNatSchG nicht erfüllt werden. 

 

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände wird darüber hinaus eine 

Teilfläche der Fl.Nr. 190 (5.000 qm), Gemarkung Röckersbühl für den Ausgleich von 

einem Feldlerchenrevier zugeordnet (§ 9 Abs. 1a BauGB i.V.m. §44 Abs. 5 BNatSchG). 

Die Maßnahme ist CEF-Maßnahme im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG für die Feld-

lerche und so durchzuführen, dass diese zum Eingriffszeitpunkt wirksam sind und der 

Erhalt der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte weiterhin ge-

wahrt ist.  

 
Folgende Maßnahmen sind gem. Abgrenzungen in der Planzeichnung umzusetzen: 

- Einsaat einer standortspezifischen Saatmischung regionaler Herkunft unter Be-

achtung der standorttypischen Segetalvegetation auf 50 % der Fläche aus nied-

rigwüchsigen Arten mit Mindestbreite von 10 m und Mindestlänge von 100 m, An-

saat mit reduzierter Saatgutmenge (max. 50-70 % der regulären Saatgutmenge) 

zur Erzielung eines lückigen Bestands, Fehlstellen im Bestand sind zu belassen.  

- Anlage eines selbstbegrünenden Brachestreifens mit jährlichem Umbruch auf 50 

% der Fläche mit Mindestbreite von 10 m und Mindestlänge von 100 m.  

- Kein Dünger- und Pflanzenschutzmittel-Einsatz sowie keine mechanische Un-

krautbekämpfung auf den Blüh- und Brachestreifen.  

- Keine Mahd, keine Bodenbearbeitung während der Brutzeit von Anfang März bis 

Ende August. 

- Herstellung der Funktionsfähigkeit der Blühstreifen durch jährliche Pflege mit 

Pflegeschnitt im Frühjahr vor Brutbeginn bis Anfang März, kein Mulchen. 

- Erhaltung von Brache / Blühstreifen auf derselben Fläche für mindestens 2 Jahre 

(danach Bodenbearbeitung und Neuansaat i.d.R. im Frühjahr bis Ende Mai) oder 

Flächenwechsel. Bei einem Flächenwechsel ist die Maßnahmenfläche bis zur 

Frühjahrsbestellung zu erhalten, um Winterdeckung zu gewährleisten.  
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B Umweltbericht 

1. Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabe 

Die Umweltprüfung ist ein Verfahren, das die voraussichtlichen Auswirkungen des Bau-

leitplans auf die Umwelt und den Menschen frühzeitig untersucht.   

 

Die gesetzliche Grundlage liefert das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 03.11.2017 (§ 1 Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitpla-

nung, § 1a ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz, § 2, vor allem Abs. 4 - Um-

weltprüfung) in der aktuellen Fassung. 

1.2 Inhalt und Ziele des Plans 

Der Gemeinderat von Berngau hat beschlossen, ein Verfahren zur Aufstellung eines 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan zur Ausweisung eines 

Sondergebietes (gem. § 11 BauNVO) zur Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenan-

lage einzuleiten und parallel den Flächennutzungsplan zu ändern. 

 

Das Plangebiet liegt westlich von Berngau auf als Acker genutzten Flächen und hat 

eine Größe von etwa 4,2 ha. 

 

Mit den geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlagen kann das Ziel von Bund und Land 

unterstützt werden, den Anteil der Erneuerbaren Energien bei der zukünftigen Energie-

bereitstellung deutlich auszubauen und hierdurch den CO2 - Ausstoß zu verringern. In 

Verantwortung gegenüber heutigen und künftigen Generationen möchte die Gemeinde 

hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. Gleichzeitig kann auch ein naturschutzfachlicher 

Mehrwert mit dem Vorhaben erwirkt werden. 

 

Details siehe Teil A der Begründung. 

1.3 Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 

Die Planung erfolgt auf Antrag eines Vorhabenträgers, der das Nutzungsrecht des Flur-

stücks für die beabsichtigte Betriebsdauer des Solarparks hat. Das als Acker und 

Grünland genutzte Planungsgebiet befindet sich in einem im Sinne des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes (EEG) 2017 „landwirtschaftlich benachteiligten Gebiet“, wodurch 

die Voraussetzungen für eine Förderfähigkeit gegeben sind.  

Die Gemeinde hat im Rahmen des Kommunalen Leitfadens für die Zulassung von Pho-

tovoltaik-Freiflächenanlagen das Gemeindegebiet auf die Eignung als PV-Standort un-

tersucht. Das Plangebiet entspricht den im Leitfaden genannten Kriterien. 

 
Da die Ziele des Klimaschutzes aufgrund des spürbaren Klimawandels immer mehr an 

Bedeutung gewinnen, möchte die Gemeinde hierzu, auch in Verantwortung gegenüber 

heutigen und zukünftigen Generationen, ihren Beitrag leisten. Die vorliegenden Flä-

chen stehen für die Planung einer PV-Anlage unmittelbar zur Verfügung. Sie sind auf-

grund der Lage neben Infrastruktureinrichtungen geeignet, weswegen die Planung am 

vorliegenden Standort aufgrund dessen Eignung weiterverfolgt werden soll. 
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2. Vorgehen bei der Umweltprüfung 

2.1 Untersuchungsraum 

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Geltungsbereich sowie angrenzende Nutzun-

gen im Umfeld um den Geltungsbereich (Wirkraum), um weiterreichende Auswirkun-

gen bewerten zu können (Bsp. Emissionen, Auswirkungen auf Biotopverbund etc.). 

2.2 Prüfungsumfang und Prüfungsmethoden 

Geprüft werden gem. BauGB 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7: 

a) Auswirkungen auf Fläche, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsge-

füge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

b) Erhaltungsziele und Schutzzweck der FFH- und Vogelschutzgebiete 

c) Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevöl-

kerung insgesamt 

d) Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

e) Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

f) Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

g) Darstellung von Landschaftsplänen und sonstigen Plänen 

h) Erhaltung bestmöglicher Luftqualität in Gebieten mit Immissionsgrenzwerten, die nach europa-

rechtlichen Vorgaben durch Rechtsverordnung verbindlich festgelegt sind 

i) Wechselwirkungen zwischen den Belangen a) bis d) 

j)   unbeschadet des §50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkungen, die 

aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere 

Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach dem Buchstaben a bis d 

und i 

§ 1 a: 

- Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 Satz 1 

- Umwidmungssperrklausel des § 1a Abs. 2 Satz 2 

- Berücksichtigung von Vermeidung und Ausgleich nach der Eingriffsregelung gem. § 1a Abs. 

3 

- Berücksichtigung von FFH- und Vogelschutzgebieten gem. § 1a Abs. 4 

- Erfordernisse des Klimaschutzes gem. § 1a Abs. 5 

 

Für die Prüfung wurde eine Biotop- und Nutzungstypenerfassung des Geltungsbe-

reichs und des Umfelds vorgenommen und vorhandene Unterlagen ausgewertet.  

Die Umweltprüfung wurde verbal-argumentativ in Anlehnung an die Methodik der öko-

logischen Risikoanalyse durchgeführt. Sie basiert auf der Bestandsaufnahme der rele-

vanten Aspekte des Umweltzustandes im voraussichtlich erheblich beeinflussten Ge-

biet. Zentrale Prüfungsinhalte sind die Schutzgüter gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 a-d. Die ein-

zelnen Schutzgüter wurden hinsichtlich Bedeutung und Empfindlichkeit bewertet, wobei 

die Vorbelastungen berücksichtigt wurden. 

 

Der Bedeutung und Empfindlichkeit der Schutzgüter werden die Wirkungen des Vorha-

bens gegenübergestellt. Als Ergebnis ergibt sich das mit dem Bauleitplan verbundene 

umweltbezogene Risiko als Grundlage der Wirkungsprognose. Ergänzend und zusam-

menfassend werden die Auswirkungen hinsichtlich der Belange des § 1 Abs. 6 Nr. 7 e-i 

BauGB dargelegt. 
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Bei der Prognose der möglichen erheblichen Auswirkungen des Bauleitplanes wird die 

Bau- und Betriebsphase auf die genannten Belange berücksichtigt, u.a. infolge 

aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant einschließ-

lich Abrissarbeiten, 

bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflan-

zen und biologische Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser 

Ressourcen zu berücksichtigen ist, 

cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, 

Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen, 

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung, 

ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (zum 

Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen), 

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter 

Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise 

betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen 

Ressourcen, 

gg) der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß 

der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber 

den Folgen des Klimawandels, 

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe. 

 

Die Auswirkungen werden in drei Stufen bewertet: geringe, mittlere und hohe Erheb-

lichkeit der Umweltauswirkungen. 

2.3 Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Es liegen keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben vor. 

3. Planungsvorgaben und Fachgesetze 

Es wurden insbesondere berücksichtigt: 

 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

• Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

• Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

• Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

Das Bundesnaturschutzgesetz wurde durch Festsetzung von grünordnerischen Maß-

nahmen und Ausgleichsmaßnahmen berücksichtigt.  

Das Bundesimmissionsschutzgesetz wird hinsichtlich der Maßgaben zu blendarmen 

Modulen berücksichtigt.  

Das Wasserhaushaltsgesetz wurde berücksichtigt durch die flächige Versickerung des 

unverschmutzten Oberflächenwassers vor Ort sowie durch die Vorgabe, Module aus-

schließlich unter Verwendung nicht grundwassergefährdender Stoffe zu reinigen.  

Das Bodenschutzgesetz wurde durch die Verwendung von Ramm- oder Schraubfunda-

menten bei der Installation der PV-Module sowie die geringfügigen Versiegelungsraten 

berücksichtigt. 
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4. Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes und 
Prognose der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung 

4.1 Mensch 

Beschreibung und Bewertung 

 

Für die Beurteilung des Schutzgutes Mensch steht die Wahrung der Gesundheit und 

des Wohlbefindens des Menschen im Vordergrund, soweit diese von Umweltbedingun-

gen beeinflusst werden. 

 

Bewertungskriterien sind: 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Wohnfunktion 

Funktion für Naherholung 

 

Beim Aspekt "Wohnen" ist die Erhaltung gesunder Lebensverhältnisse durch Schutz 

des Wohn- und Wohnumfeldes relevant. Beim Aspekt "Erholung" sind überwiegend die 

wohnortnahe Feierabenderholung bzw. die positiven Wirkungen siedlungsnaher Frei-

räume auf das Wohlbefinden des Menschen maßgebend. 

 

Wohnfunktion 

Das Planungsgebiet selbst hat keine Bedeutung für die Wohnfunktion. Die nächsten 

Siedlungen befinden sich mit Röckersbühl in ca. 790 m östlich bzw. in ca. 1 km west-

lich (Möning). 

 

Funktionen für die Naherholung 

 

Das Plangebiet hat Bedeutung als Teil der erlebbaren Landschaftskulisse für Naherho-

lungssuchende auf den umliegenden Wegen. Östlich des Plangebiets verläuft ein Rad-

weg entlang der Staatsstraße.  

 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Auswirkungen auf die Wohnfunktion 

 

Mit dem Betrieb der Anlage gehen optische Immissionen aufgrund von Blendwirkungen 

durch Reflexionen des Sonnenlichts von den Modulen einher. Aufgrund der Lage der 

Anlage, Bestandsgehölzen und der Abstände des Geltungsbereiches zu den Orten in 

der Umgebung (Röckersbühl ca.790 m westlich, Möning ca. 1 km ) können erhebliche 

Blendwirkungen für die Allgemeinheit oder Anwohner aus Sicht der Gemeinde ausge-

schlossen werden.  

 

Erfahrungswerte zeigen, dass Wechselrichterstationen incl. Ventilatoren zu beachtende 

Lärmquellen darstellen können. Die Wechselrichterstationen haben daher dem Stand 

der Technik zu entsprechen und sind mit Schallschutzmaßnahmen wie Kulissenschall-

dämpfer in den Zu- und Abluftöffnungen auszustatten, um Lärmimmissionen minimie-

ren zu können. Die Abstände zu den Ortsteilen Röckersbühl sowie Möning sind aus 

Sicht des Lärmimmissionsschutzes ausreichend. 
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Auswirkungen auf die Naherholung 

 

Der Landschaftsraum wird durch die Anlage technisch überprägt. Die benachbarten 

Wege sind mit Ausnahme kurzfristiger Beeinträchtigungen während der Bauphase wei-

terhin ungehindert durch Erholungssuchende nutzbar. Zur freien Landschaft hin zwi-

schen den beiden Teilflächen sind naturnahe zwei- bis dreireihige Heckenpflanzungen 

festgesetzt, die die optische Beeinträchtigung mindern. Der Radweg bleibt unbeeinträch-

tigt. 

 
 

Gesamtbewertung Schutzgut Mensch:  

Auswirkungen geringer Erheblichkeit  

4.2 Tiere und Pflanzen, Biodiversität 

Beschreibung und Bewertung 
 

Zur Bewertung des vorhandenen Biotoppotenzials werden folgende Bewertungskrite-

rien herangezogen: 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Naturnähe 

Vorkommen seltener Arten 

Seltenheit des Biotoptyps 

Größe, Verbundsituation 

Repräsentativität 

Ersetzbarkeit 

Das Plangebiet befindet sich auf einer als Acker genutzten Fläche.  

Im Rahmen der avifaunistischen Kartierung zur speziellen artenschutzrechtlichen Prü-

fung (Büro für Ornitho-Ökologie, Juli 2025) wurde ein Revier der Feldlerche im Wirk-

raum der Planung ermittelt. Weiterhin wurde innerhalb des 100 m-Abstands um den 

Geltungsbereich ein weiteres Revier der Feldlerche, ein Schafstelzenrevier sowie ein 

Rebhuhn-Brutpaar festgestellt. Die nächstgelegenen Kiebitzvorkommen sind über  

300 m vom geplanten Solarpark entfernt.  

Der Geltungsbereich hat insgesamt eine geringe bis mittlere Bedeutung für die Tier- 

und Pflanzenwelt. 

 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

Durch die Planung wird eine etwa 3,7 ha große Fläche (geplantes Sondergebiet) mit 

Modultischen überstellt. Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Tier- und Pflan-

zenwelt sind umfassende Gestaltungs- und Vermeidungsmaßnahmen getroffen, die in 

Kapitel 8.2 der Allgemeinen Begründung dargelegt sind.  

Das im Rahmen der avifaunistischen Kartierung ermittelte Feldlerchenrevier geht durch 

die geplante Errichtung der PV-Anlage ggf. verloren. „Feldlerchen und Schafstelzen 

können in unmittelbar Nähe des Zaunes von Freiflächenphotovoltaikanlagen und bei 

Anlagen mit größerem Reihenabstand auch zwischen den Modulen brüten (PESCHEL 

& PESCHEL 2023, LfU 2022, BANDELT ET AL. 2020, PESCHEL ET AL. 2019, RAAB 

2015, KNIPFER & RAAB 2013, LIEDER UND LUMPE 2011). Für ein weiteres 
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Feldlerchenrevier, dessen Zentrum von der nordwestlichen Ecke des geplanten Solar-

parks etwa 40 Meter entfernt ist, sind keine bedeutenden negative Auswirkungen auf 

die Habitatqualität zu erwarten. Lediglich ist eine geringfügige Verlagerung des Brut-

platzes vom Zaun des Solarparks weg anzunehmen. Bei Anlage von kräuterreichen 

Säumen um den Solarpark ist im Gegenzug mit einer Verbesserung des Nahrungsan-

gebotes zu rechnen. Da Schafstelzen höhere Strukturen, wie Zäune und Büsche am 

Rande von Solarparks, gerne als Singwarten nutzen, ist die Realisierung des Vorha-

bens für das Schafstelzenrevier innerhalb des 100 Meter Puffers sogar als Habitatver-

besserung zu werten. Noch stärker könnte das Rebhuhn vom Bau des Solarparks pro-

fitieren, da diese Art, wie keine andere unter der Strukturverarmung in der Agrarland-

schaft leidet. Negative Auswirkungen auf diese Kiebitzvorkommen können ausge-

schlossen werden.“ (vgl. saP 2025, S. 8f.) 

Zur Vermeidung einer Kulissenwirkung beschränkt sich die Eingrünung in Richtung von 

Feldvogel-Arealen auf die Entwicklung von artenreichen Gras-Krautsäumen mit einzel-

nen Sträuchern bzw. Strauchgruppen. 

Als artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme ist die Ausführung der Baumaß-

nahme entweder außerhalb der Brutzeit von Vogelarten zwischen 11. September und 

15. März durchzuführen oder ganzjährig, sofern durch eine fachkundige Person sicher-

gestellt wird, dass keine aktiven Niststätten vorhanden sind und artenschutzrechtliche 

Verbotstatbestände im Sinne des § 44 BNatSchG nicht erfüllt werden. 

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände wird darüber hinaus eine 

Teilfläche der Fl.Nr. 190 (5.000 qm), Gemarkung Röckersbühl für den Ausgleich von 

einem Feldlerchenrevier zugeordnet (§ 9 Abs. 1a BauGB i.V.m. §44 Abs. 5 BNatSchG). 

Die Maßnahme ist CEF-Maßnahme im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG für die Feld-

lerche und so durchzuführen, dass diese zum Eingriffszeitpunkt wirksam sind und der 

Erhalt der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte weiterhin ge-

wahrt ist. Folgende Maßnahmen sind gem. Abgrenzungen in der Planzeichnung umzu-

setzen: 

- Einsaat einer standortspezifischen Saatmischung regionaler Herkunft unter Be-

achtung der standorttypischen Segetalvegetation auf 50 % der Fläche aus nied-

rigwüchsigen Arten mit Mindestbreite von 10 m und Mindestlänge von 100 m, An-

saat mit reduzierter Saatgutmenge (max. 50-70 % der regulären Saatgutmenge) 

zur Erzielung eines lückigen Bestands, Fehlstellen im Bestand sind zu belassen.  

- Anlage eines selbstbegrünenden Brachestreifens mit jährlichem Umbruch auf 50 

% der Fläche mit Mindestbreite von 10 m und Mindestlänge von 100 m.  

- Kein Dünger- und Pflanzenschutzmittel-Einsatz sowie keine mechanische Un-

krautbekämpfung auf den Blüh- und Brachestreifen.  

- Keine Mahd, keine Bodenbearbeitung während der Brutzeit von Anfang März bis 

Ende August. 

- Herstellung der Funktionsfähigkeit der Blühstreifen durch jährliche Pflege mit 

Pflegeschnitt im Frühjahr vor Brutbeginn bis Anfang März, kein Mulchen. 

- Erhaltung von Brache / Blühstreifen auf derselben Fläche für mindestens 2 Jahre 

(danach Bodenbearbeitung und Neuansaat i.d.R. im Frühjahr bis Ende Mai) oder 

Flächenwechsel. Bei einem Flächenwechsel ist die Maßnahmenfläche bis zur 

Frühjahrsbestellung zu erhalten, um Winterdeckung zu gewährleisten.  

Gemäß dem Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von 

PV- Freiflächenanlagen“ (ARGE Monitoring PV-Anlagen, 2007) zeigen Erfahrungen mit 

bestehenden Photovoltaikanlagen, dass zahlreiche Vogelarten die Zwischenräume und 

Randbereiche von Anlagen als Jagd-, Nahrungs- und Brutgebiet nutzen. Zudem erlau-

ben Beobachtungen den Rückschluss, dass entsprechende Anlagen für eine Reihe von 

Vogelarten positive Auswirkungen haben können. 
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Durch die Entstehung eines Biotopkomplexes aus Gehölzstrukturen, Säumen und Ex-

tensivgrünland sowie den Wegfall von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln werden Le-

bensraumbedingungen für eine Vielzahl von Arten geschaffen und optimiert, z.B. he-

ckenbrütende Vögel, Fledermäuse, Insekten, Kleinsäuger. Der Biotopverbund wird in-

nerhalb des Landschaftsraumes insgesamt verbessert. 

 
 

Gesamtbewertung Schutzgut Pflanzen und Tiere:  

Auswirkungen geringer Erheblichkeit   

4.3 Boden 

Beschreibung und Bewertung 

 

Zur Bewertung des Bodens werden folgende Bewertungskriterien herangezogen: 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Natürlichkeit 

Seltenheit 

Biotopentwicklungspotenzial 

natürliches Ertragspotenzial 

Das Plangebiet gehört aus geologischer Sicht zur Einheit der Posidonienschiefer-For-

mation (Schwarzer Jura) und ist gemäß der digitalen geologischen Karte 1:25.000 

überwiegend von Ton- und Tonmergelsteinen geprägt. Gemäß der Übersichtsboden-

karte steht im Plangebiet als Bodentyp fast ausschließlich Braunerde an. 

Die anstehenden Böden sind häufig, mäßig naturnah und weisen ein geringes Bioto-

pentwicklungspotenzial auf. 

Die Bodenzahlen liegen mit 29 bis 46 im mittleren Bereich. 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

Die Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlage führt trotz der Flächengröße nur zu 

verhältnismäßig geringfügigen Bodeneingriffen (Kabelrohrverlegungen etc.). Die Mo-

dule werden mittels Rammgründung installiert, d.h. der Versiegelungsgrad ist äußerst 

gering und beschränkt sich auf wenige untergeordnete bauliche Anlagen (Trafosta-

tion(en)).  

Zwischen und unter den Modulreihen wird extensives Grünland entwickelt, wodurch 

sich die Intensität der Nutzung und Bodenbeanspruchung im Rahmen von Pflegemaß-

nahmen verringert. Die unter intensiver landwirtschaftlicher Nutzung bestehende Ge-

fahr von Wassererosion wird durch die Entwicklung und Nutzung von extensiv genutz-

tem Grünland verringert. Die geschlossene Vegetationsdecke verhindert einen Boden-

abtrag durch Wind oder Wasser. Insbesondere im Vergleich zur bisherigen landwirt-

schaftlichen Nutzung entsteht eine dauerhafte Bedeckung des Bodens mit Vegetation.1  

Mit der künftigen Grünlandnutzung sind positive Auswirkungen auf den Boden und 

seine Funktionen zu erwarten. Unter Grünland entwickelt sich ein ausgeprägtes Wur-

zelsystem, welches zu einem strukturierten Boden beiträgt. Dieser weist eine hohe 

Wasseraufnahmekapazität und gute Filtereigenschaften auf. Somit verbessert sich der 

Wasserrückhalt, der Abbau von Schadstoffen sowie die Fähigkeit Stoffeinträge zu fil-

tern bzw. abzupuffern.  

 
1 Vgl.: ARGE Monitoring PV-Anlagen (2007): Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelan-

gen bei der Planung von PV-Freiflächenanlagen. Hannover, 27.11.2007 
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Weiterhin entsteht dadurch eine Verbesserung des Lebensraums für Bodenorganis-

men. Zusätzlich trägt die Grünlandnutzung zur Speicherung von Kohlenstoff im Boden 

bei, indem z.B. abgestorbene Wurzeln im Boden zersetzt werden.2 

Die Böden können daher in ähnlichem Maße wie bisher ihre Bodenfunktionen erfüllen, 

auch eine extensive landwirtschaftliche Nutzung z.B. durch Beweidung ist prinzipiell 

weiterhin möglich. 

 
 

Gesamtbewertung Schutzgut Boden:  

Auswirkungen geringer Erheblichkeit  

4.4 Wasser 

Bewertungskriterien Teilschutzgut Gewässer/Oberflächenwasser 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Naturnähe 

Retentionsfunktion 

Einfluss auf das Abflussgeschehen 

 

Bewertungskriterien Teilschutzgut Grundwasser 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Geschütztheitsgrad der Grundwasserüberdeckung (Empfindlichkeit) 

Bedeutung für Grundwassernutzung 

Bedeutung des Grundwassers im Landschaftshaushalt 

 

 

Beschreibung und Bewertung 

 

Weder im Geltungsbereich selbst noch in der Umgebung befinden sich Oberflächenge-

wässer. Der Grundwasserstand ist nicht bekannt. Vegetationsbestände, die einen ho-

hen Grundwasserstand anzeigen sind jedoch nicht vorhanden. 

 

Die gemäß Bodenkarte vorliegenden Deckschichten aus Ton sorgen für eine gewisse 

Filter- und Pufferfunktion gegenüber Schadstoffen und sind mäßig versickerungsfähig. 

 

Infolge von außergewöhnlichen und extremen Starkregenereignissen kann es auch 

weit ab von Gewässern zu Überflutungen durch Oberflächenabfluss und Sturzfluten 

kommen. Vom Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) wurde hierzu die Hinweiskarte 

Oberflächenabfluss und Sturzflut veröffentlicht. Sie basiert auf einer Analyse von Daten 

zur Topografie und zeigt auf dieser Grundlage potenzielle Fließwege und Aufstauberei-

che. In der Hinweiskarte Oberflächenabfluss und Sturzflut des LfU sind im Bereich des 

Bebauungsplans ein potenzieller Fließweg mit erhöhtem Abfluss im Nordwesten und 

ein potenzieller Fließweg mit mäßigem Abfluss im östlichen Randbereich kartiert.  

 
2 vgl.: https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/pflanzenbau/bodenschutz/tdm-april-kuka-

gruenlandbewirtschaftung.html (abgerufen am: 14.08.2024) 

https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/pflanzenbau/bodenschutz/tdm-april-kukagruenlandbewirtschaftung.html
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/pflanzenbau/bodenschutz/tdm-april-kukagruenlandbewirtschaftung.html
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Abb.: Ausschnitt Hinweiskarte Oberflächenabfluss und Sturzflut mit Legende (veröffentlich am 23.01.2024)  

Herausgeber: Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU)  

 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 

 

Die Lage von Gebäuden (Trafo, Speicher) wird außerhalb von Bereichen mit erhöhtem 

Oberflächenabfluss innerhalb des SO2 im Nordosten des Plangebietes verortet. Der in 

der Hinweiskarte dargestellte Bereich mit mäßigem Abfluss im östlichen Randbereich 

entlang der St 2238 wird hiervon nicht berührt, da im Randbereich ein Begrünungstrei-

fen festgesetzt wird und der Hauptabfluss in diesem Bereich topographisch bedingt 

(vgl. Höhenlinien im Bebauungsplan) vsl. über den etwas weiter östlich verlaufenden 

Wirtschaftsweg (gleichzeitig Radweg) sowie insbesondere den Entwässerungsgraben 

entlang der St 2238 erfolgen wird. Im Bereich mit erhöhtem Abfluss im nordwestlichen 

Geltungsbereich (Bereich westlich der Freileitung) sind nur aufgeständerte Photovolta-

ikanlagen inkl. Wechselrichter zulässig, die den Abfluss nicht wesentlich behindern.  

 

Die Versickerung des über die Modultische anfallenden Niederschlagswassers erfolgt 

weiterhin vor Ort in ähnlichem Maße wie bisher über die belebte Bodenzone. Durch die 

mit Modulen überständerte Fläche ist zwar ein verstärkter Oberflächenabfluss nach 

stärkeren Niederschlagswasserereignissen möglich, jedoch wirkt die Umwandlung von 

Acker in Grünland abflussdämpfend. 

 

Da Eingriffe in den Boden und dessen Filtereigenschaften stark begrenzt sind, sind der 

Grundwasserschutz und die -neubildung weiterhin in ähnlichem Maße gewährt. Insge-

samt wird durch die Grünlandnutzung die derzeitige Nutzung extensiviert, der Einsatz 

von Düngern und Pflanzenschutzmitteln unterbleibt zukünftig. Die Reinigung der Mo-

dule erfolgt ohne grundwasserschädliche Substanzen. 

 
 

Gesamtbewertung Schutzgut Wasser:  

Auswirkungen geringer Erheblichkeit   
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4.5 Klima/Luft 

Für die Beurteilung des Schutzgutes Klima sind vorrangig lufthygienische und klimati-

sche Ausgleichsfunktionen maßgeblich. Die lufthygienische Ausgleichsfunktion bezieht 

sich auf die Fähigkeit von Flächen, Staubpartikel zu binden und Immissionen zu min-

dern (z.B. Waldgebiete). Die klimatische Ausgleichsfunktion umfasst die Bedeutung 

von Flächen für die Kalt- und Frischluftproduktion bzw. den Kalt- und Frischluftabfluss. 

 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

lufthygienische Ausgleichsfunktion für Belastungsgebiete 

klimatische Ausgleichsfunktion für Belastungsgebiete 

 

Beschreibung und Bewertung 
 

Der Geltungsbereich ist aufgrund seiner Lage im ländlichen Raum nicht als klimati-

sches Belastungsgebiet einzustufen. Die Freiflächen haben lokale Bedeutung als Kalt-

luftentstehungsgebiet und örtliche Funktionen für den Luftaustausch.  

 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 
 

Durch die Errichtung der Photovoltaikanlage sind keine erheblichen Auswirkungen auf 

das Lokalklima zu erwarten. Zwischen den Modulreihen kann weiterhin Kaltluft entste-

hen. Die neu zu pflanzenden Gehölze im Randbereich produzieren zukünftig zusätzlich 

Frischluft. 

 

Mit der Errichtung der Anlage wird der Verwendung fossiler Energieträger und somit 

dem Ausstoß von CO2-Emissionen entgegengewirkt, was sich positiv für den Klima-

schutz auswirkt.  

 
 

Gesamtbewertung Schutzgut Klima und Luft:  

Auswirkungen geringer Erheblichkeit  

4.6 Landschaft 

Landschaft und Landschaftsbild werden nach folgenden Kriterien bewertet: 
 

Bedeutung / 

Empfindlichkeit 

Eigenart 

Vielfalt 

Natürlichkeit 

Freiheit von Beeinträchtigungen 

Bedeutung / Vorbelastung 

 
Das Plangebiet liegt in einer nahezu flachen, kaum reliefierten landwirtschaftlich ge-

nutzten Flur. Strukturelemente wie Gehölzbestände sind nur entlang der Straße vor-

handen, charakteristisch ist vor allem die intensive landwirtschaftliche Nutzung.  

 

Im direkten Umfeld sind als Vorbelastungen eine Freileitung, die das Gebiet im Nord-

westen quert und die Staatsstraße im Osten zu nennen.  
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Zusammengefasst liegen die Flurstücke in einem eher landwirtschaftlich geprägten 

Raum mit wenigen besondere Kulturlandschaftselementen. Das Landschaftsbild ist von 

geringer Bedeutung. Strukturen, die eine PV-Anlage hinsichtlich der Einsehbarkeit ab-

schirmen sind teilweise vorhanden (Gehölze entlang Staatsstraße). Nach Süden, Wes-

ten und Norden hin fehlen abschirmende Elemente, sodass hier eine Einsehbarkeit be-

steht. 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 
 

Mit der geplanten PV-Anlage wird der Standort bzw. die umliegende Landschaft von 

technischer Infrastruktur geprägt. Diese Wirkung wird durch die auf die Eingrünung der 

Anlage abgestimmten Ausgleichsmaßnahmen (Anlage von Hecken) gemindert, insbe-

sondere aus dem Nahbereich. Es ist vorgesehen, dass die erforderliche Einzäunung 

innerhalb des Sondergebietes errichtet wird, und die Hecken somit diesem vorgelagert 

zur offenen Landschaft gepflanzt werden.  

 
 

Gesamtbewertung Landschaft:  

Auswirkungen mittlerer Erheblichkeit  

4.7 Fläche 

Es handelt sich um eine Acker- bzw. Grünlandfläche. 

 

Auswirkungen der Planung, Vermeidungsmaßnahmen 
 

Durch die Planung wird die als Acker bzw. Grünland genutzte Fläche für den Zeitraum 

der solarenergetischen Nutzung der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung entzogen, 

eine extensive Nutzung, z.B. durch Beweidung ist weiterhin möglich. 

Die Auswirkungen durch die Änderung in der Art der Nutzung der Fläche sind bei den 

Schutzgütern Kap. 4.1 bis 4.6 beschrieben. 

4.8 Kultur- und Sachgüter 

Schützenswerte Bodendenkmäler oder andere Kultur-/Sachgüter sind nicht betroffen. 

4.9 Wechselwirkungen 

Bereiche mit ausgeprägtem ökologischem Wirkungsgefüge sind im Geltungsbereich 

nicht vorhanden. 

4.10 Erhaltungsziele und Schutzzweck der FFH- und Vogelschutzgebiete 

FFH- und Vogelschutzgebiete sind mehrere Kilometer vom Geltungsbereich entfernt. 

Erhebliche Auswirkungen auf diese Gebiete sind ausgeschlossen. 
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5. Sonstige Belange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 des BauGB 

Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

 

Lichtimmissionen durch Blendwirkungen sind aufgrund der Lage des Gebiets sowie der 

abschirmenden Gehölzbestände nicht zu erwarten. 

Abfälle und Schmutzwasser fallen während des Betriebes der Anlage nicht an. Das bei 

Niederschlagsereignissen über die Module anfallende Oberflächenwasser wird vor Ort 

flächig soweit möglich über die belebte Bodenzone versickert. 

 

Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

 

Die Planung fördert durch die gezielte Gewinnung von erneuerbarer Energie in Form 

von Solarenergie deren Nutzung. 

 

Bodenschutzklausel und Umwidmungssperrklausel gem. § 1a Abs. 2 BauGB 

 

Durch die Planung wird die Fläche für den Zeitraum der Nutzung zur Solarenergiege-

winnung der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung entzogen, eine extensive Nut-

zung, z.B. durch Beweidung ist weiterhin möglich. Der Versiegelungsgrad ist stark be-

grenzt.  

 

Darstellung von Landschaftsplänen 

 

Der Landschaftsplan trifft für die Flächen des Geltungsbereichs keine Aussagen. 

 

Erfordernisse des Klimaschutzes 

 

Den Erfordernissen des Klimaschutzes wird durch die Errichtung der Photovoltaik-Frei-

flächenanlage Rechnung getragen, da hiermit der Verwendung fossiler Energieträger 

und somit dem Ausstoß von CO2-Emissionen entgegengewirkt wird. 

6. Zusammenfassende Prognose über die Entwicklung des Umweltzu-
standes und der erheblichen Auswirkungen  

Gemäß Anlage 1 Abs. 2 Ziffer b zum BauGB sind die Auswirkungen u.a. infolge der fol-

genden Wirkungen zu beschreiben: 

 

Auswirkungen infolge des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, so-

weit relevant einschließlich Abrissarbeiten 

Abrissarbeiten erfolgen nicht. Während der Bauzeit sind keine erheblichen Beeinträch-

tigungen zu erwarten, da die Bauzeit auf die Tageszeit beschränkt ist und die Erschlie-

ßung für das Vorhaben ausreichend ist. Die Auswirkungen bezüglich des Vorhandens-

eins des geplanten Vorhabens sind bei der Beschreibung der Schutzgüter in Kapitel 4 

ausführlich dargelegt. 

 

Auswirkungen infolge der Nutzung der natürlichen Ressourcen, insbesondere Fläche, 

Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Die Auswirkungen hinsichtlich der genannten Aspekte sind bei der Beschreibung der 

Schutzgüter in Kapitel 4 ausführlich dargelegt. 
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Auswirkungen infolge der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Er-

schütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigun-

gen  

Die Auswirkungen hinsichtlich der genannten Aspekte sind bei der Beschreibung der 

Schutzgüter in Kapitel 4 ausführlich dargelegt. 

 

Auswirkungen hinsichtlich der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihre Beseiti-

gung und Verwertung  

Abfälle fallen i.d.R. nur während der Bauzeit an (Verpackungen etc.) und werden ord-

nungsgemäß entsorgt. Durch den Betrieb der Anlage entstehen keine Abfälle. Nach 

Einstellung der Nutzung der Photovoltaikanlage sind die Anlagenteile ordnungsgemäß 

rückzubauen und die Abfälle entsprechend der zu diesem Zeitpunkt geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen zu entsorgen. 

 

Auswirkungen infolge der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe 

oder die Umwelt 

Die geplante Freiflächenphotovoltaikanlage befindet sich außerhalb von Zonen, für die 

eine erhöhte Gefahr durch Naturgefahren besteht (z.B. Erdbebenzonen, Hochwasser-

schutzgebiete, Gefahrenhinweisgebiete für Georisiken). Nach derzeitigem Kenntnis-

stand ergeben sich durch den Standort der Anlage daher keine diesbezüglich erwartba-

ren Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt. 

Unvorhersehbare Naturkatastrophen und dadurch bedingte Schäden durch die Anlage 

für die menschliche Gesundheit sowie die Umwelt können nie gänzlich ausgeschlossen 

werden. Z.B. besteht durch das Vorhaben ein denkbares, wenn auch sehr geringes Ri-

siko durch Entzündung von Anlageteilen durch Überspannungs- bzw. Kurzschlussschä-

den. Um Risiken bezüglich einer möglichen Brandgefahr zu minimieren, werden die 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehör-

den und der örtlichen Feuerwehr berücksichtigt. 

 

Auswirkungen infolge der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benach-

barter Plangebiete 

Wesentliche Kumulierungseffekte gehen mit der Planung nicht einher.  

 

Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima und der Anfälligkeit gegenüber 

den Folgen des Klimawandels 

Den Erfordernissen des Klimaschutzes wird durch die Errichtung der Photovoltaik-Frei-

flächenanlage Rechnung getragen, da hiermit der Verwendung fossiler Energieträger 

und somit dem Ausstoß von CO2-Emissionen entgegengewirkt wird. 

 

Eingesetzte Techniken und Stoffe 

Die Bauteile der gewählten Unterkonstruktion bestehen aufgrund ihrer längeren Halt-

barkeit voraussichtlich aus verzinktem Stahl, wodurch möglicherweise in einem sehr 

geringen Maße Zink in die Umwelt bzw. den Boden freigesetzt wird. 

Als PV-Module werden voraussichtlich polykristalline Module auf Silizium-Basis ver-

wendet, die größtenteils recycelt werden können. 
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7. Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich nach-
teiliger Umweltauswirkungen 

Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung nachhaltiger Umweltauswirkungen 

sind insbesondere: 

- Anlage bzw. Entwicklung von Extensivgrünland innerhalb des Sondergebietes 

- Verwendung von standortgemäßem, autochthonem Saatgut  

- Beschränkung der max. Höhe baulicher Anlagen 

- Verwendung kleintierdurchlässiger Zäune; Lage der Einfriedung innerhalb des 

Sondergebietes, konkret zwischen PV-Anlage und eingrünender Hecke 

- geringe Bodeninanspruchnahme durch Verankerung der Module durch Ramm-  

oder Schraubfundamente 

- Versiegelung durch Gebäude als Nebenanlagen bis max. 400 qm 

- Zufahrt und interne Erschließungswege ausschließlich in unbefestigter und  

begrünter Weise 

- Versickerung des (über die Module) anfallenden Niederschlagswassers vor Ort 

- Reinigung der PV-Module unter Ausschluss von grundwasserschädigenden  

Chemikalien  

 

Ein naturschutzrechtlicher Ausgleichsbedarf besteht nicht. Zum Ausgleich der Auswir-

kungen auf das Landschaftsbild ist rund um das geplante Sondergebiet die Anlage von 

naturnahen Hecken vorgesehen. Mit den strukturverbessernden Maßnahmen wird die 

landwirtschaftlich intensiv genutzte Fläche aufwertet. Die Aufwertung mit extensiv ge-

nutztem Grünland (im Bereich des Sondergebietes) sowie die weitere Strukturanrei-

cherung mit Hecken und Gras-Krautsäumen schafft gegenüber der derzeitigen acker-

baulichen Nutzung ein kleinteiliges Lebensraummosaik und Habitatpotenzial für eine 

Vielzahl von Arten(gruppen), z.B. Heckenbrüter wie Goldammer und Neuntöter, Fleder-

mäuse, Insekten, Kleinsäuger, ggf. auch Reptilien. 

8. Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist zunächst mit der Erhaltung des derzeitigen Zu-

standes, d.h. einer intensiven Acker- bzw. Grünlandnutzung, zu rechnen. Ein weiterer 

Beitrag zum Klimaschutz würde nicht erfolgen. 

 

Die mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe und Umweltauswirkungen sind gegen-

über der Null-Variante vertretbar. 

9. Monitoring 

Die Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen ist gesetzlich vorgesehen, da-

mit frühzeitig unvorhergesehene Auswirkungen ermittelt werden und geeignete Abhilfe-

maßnahmen ergriffen werden können. 

 

Da es keine bindenden Vorgaben für Zeitpunkt, Umfang und Dauer des Monitoring 

bzw. der zu ziehenden Konsequenzen gibt, sollte das Monitoring in erster Linie zur Ab-

hilfe bei unvorhergesehenen Auswirkungen dienen.  
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Das Monitoring hat 1 Jahr bzw. 5 Jahre nach Errichtung der Anlage zu erfolgen, um die 

zielgerechte Entwicklung der Flächen zu überprüfen und gegebenenfalls die festge-

setzten Maßnahmen anzupassen. 

10. Zusammenfassung 

1. Allgemeines 

 

Der Umweltbericht prüft die Auswirkungen eines Vorhabens auf die Umwelt und den 

Menschen frühzeitig im Planungsverfahren.  

 

Im Gemeindegebiet von Berngau plant die SRE Bau und Betriebs GmbH & Co. KG 

eine PV-Anlage mit einer möglichen Gesamtleistung von voraussichtlich bis zu 5.096 

kWp zu errichten.  

Dem Bereich kommt zusammenfassend eine geringe bis mittlere Bedeutung für Natur 

und Landschaft zu.  

 

Ein naturschutzrechtlicher Ausgleichsbedarf besteht nicht. Zum Ausgleich der Auswir-

kungen auf das Landschaftsbild ist rund um das geplante Sondergebiet die Anlage von 

naturnahen Hecken vorgesehen. 

 

 

2. Auswirkungen des Vorhabens 

 

Schutzgut wesentliche Wirkungen/Betroffenheit Bewertung 

Mensch Technische Infrastruktur im Naherholungs-

raum, kaum Emissionen; Vorbelastung 

durch Freileitung und Staatsstraße 

geringe Erheblichkeit 

Pflanzen, Tiere,  

biologische Vielfalt 

überwiegender Teil wird zu Extensiv- 

grünland umgewandelt; für zahlreiche  

Arten wird der Landschaftsbereich (durch 

Hecken und Säume) aufgewertet. 

geringe Erheblichkeit 

Boden Geringe Versiegelungen; Rückbau nach 

Beendigung der solarenergetischen  

Nutzung  

geringe Erheblichkeit 

Wasser sehr geringe Versiegelung, Versickerung 

des Oberflächenwassers vor Ort  

geringe Erheblichkeit 

Klima keine relevanten lokalklimatischen Auswir-

kungen; Vorhaben für den Klimaschutz 

von Bedeutung 

geringe Erheblichkeit 

Landschaft technische Infrastruktur wirkt störend, wird 

durch randliche Gehölzpflanzungen abge-

mildert, Vorbelastung durch Freileitung 

und Staatsstraße 

mittlere Erheblichkeit 

Wechselwirkungen 

Wirkungsgefüge 

keine Flächen mit komplexem ökologi-

schem Wirkungsgefüge betroffen 

geringe Erheblichkeit  
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Schutzgut wesentliche Wirkungen/Betroffenheit Bewertung 

Fläche Inanspruchnahme einer landwirtschaftlich 

genutzten Fläche; Rückbau nach Beendi-

gung der solarenergetischen Nutzung 

geringe Erheblichkeit  

Kultur- und  

Sachgüter 

keine Betroffenheit -  

 

Mit Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlage gehen Wirkungen geringer Erheb-

lichkeit auf die Schutzgüter Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser, Klima sowie mittlerer 

Erheblichkeit auf die Landschaft einher. 

 

Diese Auswirkungen werden durch Festsetzungen und Ausgleichsmaßnahmen wirk-

sam ausgeglichen. 

11. Referenzliste der Quellen 

Für die im Bericht enthaltenen Beschreibungen und Bewertungen wurden ergänzend 

zu eigenen Erhebungen vor Ort folgende Quellen herangezogen: 

- Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern (ABSP) 

- Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz (Biotope, Schutzgebiete etc.) 

- Umweltatlas Bayern (Geologie, Boden, Gewässerbewirtschaftung, Naturgefahren) 

- Bayernatlas (Denkmäler etc.) 

- Erdbebenzonenkarte von Deutschland, https://www.gfz-potsdam.de/din4149-erd-

bebenzonenabfrage/  

- Flächennutzungsplan und Landschaftsplan der Gemeinde Berngau 

- Richtlinien für Photovoltaik-Freiflächen-Anlagen, Gemeinde Berngau (Stand: 

16.09.2020) 

- Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI), Beschluss der LAI 

vom 13.09.2012 

- Leitfaden zur Berücksichtigung von Umweltbelangen bei der Planung von PV-Frei-

flächenanlagen der ARGE Monitoring PV-Anlagen Im Auftrag des Bundesministeri-

ums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Stand:28.11.2007 

- Bauplanungsrechtliche Eingriffsregelung (für PV-Anlagen) des Bayerischen 

Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, Stand: 05.12.2024 

- Energie-Atlas Bayern: Planungsgrundlagen – PV-Freiflächenkulisse 

 

 

 

Lisa Berner 

B.Eng., Landschaftsplanerin 

 

Anlagen: 

- Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung vom Büro für Ornitho-Ökologie, Juli 2025 

- Stellungnahme der Deutsche Bahn AG vom 11.02.2025 


